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PRESSEMITTEILUNG  

DES FACHBEREICHS 5 PLANEN UND BAUEN UND  

DES BEREICHS 5.660 STADTGRÜN UND VERKEHR 

 

 

Schwartauer Landstraße Einmündung Oderstraße - Sperrung der Durchfahrt zwischen 

Haupt- und Parallelfahrbahn 

 

Der Fachbereich Planen und Bauen und der Bereich Stadtgrün und Verkehr teilen mit, dass die Zu-

fahrt von der Oderstraße auf die Hauptfahrbahnen der Schwartauer Landstraße bzw. die Zufahrt 

von der Schwartauer Landstraße zur Parallelstraße bzw. Oderstraße ab Anfang August 2024 baulich 

unterbunden wird. 

 

In dem Bereich ereigneten sich 2022 sechs polizeilich aufgenommene Verkehrsunfälle, die alle das 

Nichtbeachten der Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen zur Ursache hatten. Hierbei handelte es sich 

ausschließlich um Fahrzeuge, die aus der Oderstraße nach links in Fahrtrichtung Lübeck abgebogen 

sind. 

Im Rahmen der Unfallkommission wurde daher hierzu beschlossen, an dieser Stelle das Zeichen 

209 (vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts) anzuordnen, um so den Unfallschwerpunkt zu entschär-

fen. 

 

Trotz dieser Umsetzung der verkehrlichen Anordnung gab es dort 2023 wieder vier polizeilich auf-

genommenen Verkehrsunfällen, die durch rechtswidrig linksabbiegende Fahrzeuge verursacht wur-

den. 

 

Damit diese Unfallhäufung nicht weiter bestehen bleibt, wurde, unter Beteiligung der u. a. der Poli-

zei entschieden, die Fahrbeziehung zwischen den Hauptfahrbahnen und der Parallelstraße an der 

Einmündung zur Oderstraße baulich zu unterbinden. 

 

Das Ausfahren aus der Parallelstraße stadteinwärts wird aufgrund dessen nur noch über die signa-

lisierte Kreuzung Helgolandstraße / Schwartauer Landstraße oder über die Oderstraße und Posener 

Straße möglich sein. Damit sich der bisherige Unfallschwerpunkt nicht an das Ende der Parallelfahr-

bahn in Richtung Bad Schwartau verlagert, wird dort zukünftig nur das Weiterfahren in Richtung 

Bad Schwartauer erlaubt sein.  

Für die Fahrtrichtung Bad Schwartau ändert sich aber nichts.  

 

Die Hauptzufahrt in die Parallelstraße soll an der Kreuzung Helgolandstraße / Schwartauer Land-

straße erfolgen. Hierfür wird in dem zweispurigen Bereich, aus Bad Schwartau kommend, das Links-

abbiegen durch eine separate Spur erfolgen, so dass der stadteinwärts fahrende Verkehr nicht be-

hindert wird. 

 

Sollte es zu einem sehr starken Verkehr auf der Parallelstraße zwischen der Oderstraße und der 

südlichen Ausfahrt in Richtung Bad Schwartau (reines Wohngebiet) kommen, wird sich vorbehalten, 

diesen Straßenabschnitt in eine Einbahnstraße umzuwandeln. 
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Das Umsetzen dieser Maßnahme wird allerdings erst nach Beendigung der Baumaßnahmen in der 

Schwartauer Landstraße / Schwartauer Allee Ende Juli / Anfang August 2024 erfolgen. 

 

 

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr des Fachbereichs Planen und Bauen bittet, um Verständnis und 

Beachtung für diese Sicherheitsmaßnahmen. 

 

i.A. 

 

gez. 

 

Ulrike Schölkopf 
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